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Bekanntmachung 
der Stadt Hürth 
 

 
 
Bebauungsplan (BPL) 706 „Auf dem Kramberg“ in Hürth -Gleuel 
 

1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB 
2. Zustimmungsbeschluss zum Bebauungsplan-Vorentwur f vom 29.01.2009 
3. Beschluss über die Durchführung der Öffentlichke its- und 

Behördenbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB i. v. m. § 4 (1) BauGB 
 
 
Der Ausschuss für Planung und Umwelt hat in seiner Sitzung am 14.10.2008 die Aufstellung 
des BPL 706 „Auf dem Kramberg“ in Hürth-Gleuel beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 706 umfasst den Bereich zwischen den Straßen 
„Auf dem Kramberg“ im Westen, „Friedenstraße“ im Norden, der Zufahrt zur Festhalle und 
dem „Jakob-Eßer-Platz“ in Osten sowie der „Ernst-Reuter-Staße“ im Süden. Der 
Geltungsbereich des BPL 706 ist dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen. 
 
In seiner Sitzung am 21.04.2009 hat der Ausschuss für Planung und Umwelt dem 
Bebauungsplan-Vorentwurf einschl. Erläuterungsbericht vom 29.01.2009 zugestimmt und die 
Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB  i. V. m. § 
4 (1) BauGB beschlossen.  
 
Zielsetzung der Planung ist die planungsrechtliche Ermöglichung eines allgemeinen 
Wohngebiets, überwiegend mit Reihen-, Doppel- und freistehenden Eigenheimen in zentraler 
Lage Gleuels. Durch diese städtebauliche Nachverdichtung in einem bisher überwiegend 
gärtnerisch genutzten Blockinnenbereich wird vor allem die vorhandene Infrastruktur genutzt 
und die Inanspruchnahme wertvoller Außenbereichsflächen vermieden. 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan-Vorentwurf erfolgt durch Aushang 
in der Zeit vom  
 

03.06.2009 – 03.07.2009 
 
im Rathaus der Stadt Hürth, Friedrich-Ebert-Straße 40, Hürth-Hermülheim, im Amt für 
Planung, Vermessung und Umwelt im 4. Obergeschoss. 
 
Während der Auslegungszeit können Anregungen zum Bebauungsplan-Vorentwurf 706 „Auf 
dem Kramberg“ vorgebracht werden, die an das Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 
der Stadt Hürth, 50351 Hürth, oder per e-mail an das planungsamt@huerth.de zu richten 
sind.  
 
Die Bürgeranhörung zum Bebauungsplan-Vorentwurf mit Gelegenheit zur Erörterung findet 
statt am 
 

Donnerstag, 25.06.2009, 18.15 Uhr 
in der Aula der Brüder-Grimm-Schule 

Schnellermaarstraße 19 
Hürth-Gleuel 
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Der Bebauungsplan-Vorentwurf 706 kann während der Dienststunden  
montags – donnerstags von 06.30 Uhr – 18.30 Uhr und 
freitags von 06.30 Uhr – 1400 Uhr 
oder im Internet unter www.huerth.de eingesehen werden. 
 
Auskünfte zum ausliegenden Bebauungsplan-Vorentwurf erteilt während der Sprechstunden  
 
montags, dienstags, mittwochs und freitags von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr sowie 
donnerstags von 13.30 Uhr – 17.30 Uhr  
Herr Hennig vom Amt für Planung, Vermessung und Umwelt, Zimmer 418 im 4. OG des 
Rathauses, Tel. 02233/53-425. 
 
Hürth, 28.04.2009 
 
In Vertretung 
 
gez. Dipl.-Ing. Franzen 
Technischer Beigeordneter 
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Bekanntmachung 
der Stadt Hürth 
 

 
 
Öffentliche Ausschreibung:   Schulhofsanierung Dr. Kürten Schule,  
                                                   Bonnstraße 109,  50354 Hürth 
 
 
1 Bezeichnung der zur 

Angebotsabgabe 
auffordernden sowie der 
Zuschlag erteilenden Stelle 
 

Stadt Hürth 
Bauverwaltungs- und Gebäudeamt, Frau Schinz 
Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth 
Tel. 02233/53404, Fax: 02233/53449 
E-Mail: aschinz@huerth.de  

2 Vergabeart Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A 
3 Art und Umfang der 

Leistung 
Umfang: 

- Ca 150 qm Herstellen von Entwässerungsleitungen 
NW 150-250  

- ca. 1500 qm Anlage einer Betonpflasterfläche 
- 200 qm Herstellen von Pflanzflächen 
- 20 Stck Herstellen von Ausstattungsgegenständen 

(wie Bänke, Fahrradständer, Basketballkorb und 
Tischtennisplatte) 

- Alle Pflanzarbeiten einschl. 1 Jahr 
Fertigstellungspflege und 1 Jahr 
Entwicklungspflege 

4 Ort der Leistung Dr. Kürten Schule, Bonnstraße 109, 50354 Hürth 
5 Art und Umfang von Losen Es erfolgt keine Aufteilung in Lose 
6 Bestimmungen zur Ausfüh-

rungsfrist 
- ab 15.07.2009 bis 15.08.2009 

7 Stelle, die die 
Vergabeunterlagen ausgibt 

wie Ziffer 1 
 

8 Tag, bis zu dem 
Vergabeunterlagen 
spätestens angefordert 
werden können 

09.06.2009 
 

9 Stelle, bei der die 
Vergabe- und 
Projektunterlagen einge-
sehen werden können 

wie Ziffer 1 
 

10 Stelle, bei der die 
Angebote einzureichen 
sind 

wie Ziffer 1 

11 Höhe der Vervielfältigungs-
kosten und Zahlungsweise 

Die Schutzgebühr beträgt 32,50 € und wird nicht erstattet. 
Die Schutzgebühr ist auf das Konto 137000012 bei der 
Kreissparkasse Köln (37050299) zu überweisen. Als 
Verwendungszweck ist das Kassenzeichen 6000 0000 
0018 und der Vermerk „Vermerk  "Dr. Kürten Schule 
Schulhofsanierung“, anzugeben. Die Einzahlung ist bei 
Anforderung der Vergabeunterlagen durch Übersendung 
des Einzahlungsbelegs nachzuweisen. 

12 Ablauf der 
Angebotsfrist/Submission 

Die Submission findet am 15.06.2009 um 09:30 Uhr in 
Zimmer 211, 2. OG des Rathauses statt. Die Bieter bzw. 
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deren Bevollmächtigte sind zur Angebotsöffnung 
zugelassen. 

13 Zuschlags- und Bindefrist 
 

Der Bieter ist gem. § 19 Nr. 3 VOB/A bis zum Ablauf der 
Zuschlagsfrist am 13.07.2009 an sein Angebot gebunden. 

14 Art und Umfang von 
Sicherheitsleistungen 

Die Sicherheitsleistung beträgt 5% der Abrechnungs- bzw. 
Auftragssumme oder eine unbefristete Bürgschaft in 
gleicher Höhe 

15 Wesentliche 
Zahlungsbedingungen 

Abschlagszahlungen gemäß VOB 

16 Mit dem Angebot 
vorzulegende Unterlagen 
zur Beurteilung der 
Eignung der Bewerber 

Nachweise über vergleichbare Leistungen (Referenzliste), 
den Geschäftsumsatz der letzten drei Jahre, die 
technische Ausstattung des Betriebes, die 
Kalkulationsunterlagen, eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des zuständigen Finanzamtes sowie 
Bescheinigungen der zuständigen Krankenkasse und 
Berufsgenossenschaft sind auf Anforderung des 
Auftraggebers  einzureichen. 

17 Besondere Hinweise Der Versand der Unterlagen erfolgt ausnahmslos als 
Postversand. 
 
Im Falle einer Auftragserteilung erleichtert die Vorlage der 
Freistellungsbescheinigung zur Vermeidung der 
Bauabzugsbesteuerung die Rechnungsabwicklung. 
 

18 Nachprüfstelle für 
behauptete 
VOB-Verstöße 

Landrat des Rhein-Erft-Kreises 
Untere Staatliche Verwaltungsbehörde 
50124 Bergheim 

 
 
Hürth, den 20.05.2009 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
 
 
 
gez. Klinker 



- 215 - 
 
 

 
Stadt Hürth – Der Bürgermeister 

    
 

Bekanntmachung 
der Stadt Hürth 
 

 
 
Öffentliche Ausschreibung:   Schulhofsanierung Don Bosco Schule,  
                                                   Im Wiesengrund 30,  50354 Hürth 
 
 
1 Bezeichnung der zur 

Angebotsabgabe 
auffordernden sowie der 
Zuschlag erteilenden Stelle 
 

Stadt Hürth 
Bauverwaltungs- und Gebäudeamt, Frau Röbbelen 
Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth 
Tel. 02233/53477, Fax: 02233/53446 
E-Mail: aroebbelen@huerth.de  

2 Vergabeart Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A 
3 Art und Umfang der 

Leistung 
Umfang: 

- Einrichten und sichern der Baustelle  
- 1800 qm Abbruch und Demontage des 

Oberflächenbelags 
- 2000qm Pflastersteine liefern und verlegen 
- Randeinfassungen 
- Herrichten der Geländeoberfläche des Schulhofs 

sowie von Spiel und Begrünungsflächen. 
- 250 lfm Pvc Rohr liefern und verlegen 
- Herstellung der Entwässerung einschl. aller 

Nebenarbeiten  
- Aufstellung von Steinkörben 
- Vegetationsarbeiten 

4 Ort der Leistung Don Bosco Schule, Im Wiesengrund 30, 50354 Hürth 
5 Art und Umfang von Losen Es erfolgt keine Aufteilung in Lose 
6 Bestimmungen zur Ausfüh-

rungsfrist 
- ab 15.07.2009, 50 Werktage 

7 Stelle, die die 
Vergabeunterlagen ausgibt 

wie Ziffer 1 
 

8 Tag, bis zu dem 
Vergabeunterlagen 
spätestens angefordert 
werden können 

09.06.2009 
 

9 Stelle, bei der die 
Vergabe- und 
Projektunterlagen einge-
sehen werden können 

wie Ziffer 1 
 

10 Stelle, bei der die 
Angebote einzureichen 
sind 

wie Ziffer 1 

11 Höhe der Vervielfältigungs-
kosten und Zahlungsweise 

Die Schutzgebühr beträgt 30,50 € und wird nicht erstattet. 
Die Schutzgebühr ist auf das Konto 137000012 bei der 
Kreissparkasse Köln (37050299) zu überweisen. Als 
Verwendungszweck ist das Kassenzeichen 6000 0000 
0017 und der Vermerk „Vermerk  "Don Bosco Schule 
Schulhofsanierung," anzugeben. Die Einzahlung ist bei 
Anforderung der Vergabeunterlagen durch Übersendung 
des Einzahlungsbelegs nachzuweisen. 
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12 Ablauf der 
Angebotsfrist/Submission 

Die Submission findet am 15.06.2009 um 09:00 Uhr in 
Zimmer 211, 2. OG des Rathauses statt. Die Bieter bzw. 
deren Bevollmächtigte sind zur Angebotsöffnung 
zugelassen. 

13 Zuschlags- und Bindefrist 
 

Der Bieter ist gem. § 19 Nr. 3 VOB/A bis zum Ablauf der 
Zuschlagsfrist am 13.07.2009 an sein Angebot gebunden. 

14 Art und Umfang von 
Sicherheitsleistungen 

Die Sicherheitsleistung beträgt 5% der Abrechnungs- bzw. 
Auftragssumme oder eine unbefristete Bürgschaft in 
gleicher Höhe 

15 Wesentliche 
Zahlungsbedingungen 

Abschlagszahlungen gemäß VOB 

16 Mit dem Angebot 
vorzulegende Unterlagen 
zur Beurteilung der 
Eignung der Bewerber 

Nachweise über vergleichbare Leistungen (Referenzliste), 
den Geschäftsumsatz der letzten drei Jahre, die 
technische Ausstattung des Betriebes, die 
Kalkulationsunterlagen, eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des zuständigen Finanzamtes sowie 
Bescheinigungen der zuständigen Krankenkasse und 
Berufsgenossenschaft sind auf Anforderung des 
Auftraggebers  einzureichen. 

17 Besondere Hinweise Der Versand der Unterlagen erfolgt ausnahmslos als 
Postversand. 
 
Im Falle einer Auftragserteilung erleichtert die Vorlage der 
Freistellungsbescheinigung zur Vermeidung der 
Bauabzugsbesteuerung die Rechnungsabwicklung. 
 

18 Nachprüfstelle für 
behauptete 
VOB-Verstöße 

Landrat des Rhein-Erft-Kreises 
Untere Staatliche Verwaltungsbehörde 
50124 Bergheim 

 
 
Hürth, den 20.05.2009 
Der Bürgermeister 
Im Auftrage 
 
 
 
gez. Klinker 
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Bekanntmachung 
der Stadt Hürth 
 

 
 

Beschluss des Bebauungsplans (BPL) 512 a  
"Industriegebiet Knapsack – Süderweiterung Praxair“   

gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

 
Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Hürth in seiner 
Sitzung am 28.04.2009 den Bebauungsplan 512 a „Industriegebiet Knapsack - 
Süderweiterung Praxair“ als Satzung beschlossen. 
 
Gebietsbeschreibung: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 512 a umfasst das Industriegebiet Knapsack – 
Süderweiterung Praxair.  
  
Die genaue Abgrenzung ist in einem Übersichtsplan im Maßstab 1:5000 dargestellt, der als 
Anlage Bestandteil dieser Bekanntmachung ist. 
 
Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen 
Veröffentlichung tritt, wird der Bebauungsplan 512 a gemäß § 10 BauGB rechtskräftig. 
 
Hinweise: 
 
1. Der Bebauungsplan 512 a liegt gemäß § 10 BauGB ab sofort während der 

Sprechzeiten montags, mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
donnerstags zusätzlich von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Amt für Planung, Vermessung 
und Umwelt der Stadt Hürth, Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth, zur Einsicht 
öffentlich aus. 

 
2. Nach § 44 Absatz 3 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung 

verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er 
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt. 

 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in vorgenanntem Absatz bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. 

 
3. Gemäß § 215 Baugesetzbuch (BauGB) werden 
 
 a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

 der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
 b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verlet-
  zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des  
  Flächennutzungsplans und 
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 c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
  gangs, 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Hürth unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2 a beachtlich sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser  
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung wurde nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hürth vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die Verletzung solcher Verfahrens- und Formvorschriften kann beim Bürgermeister der  
Stadt Hürth, Rathaus, Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth, geltend gemacht werden. 
 
Hürth, 25.05.2009 
 
 
 
 
Walther Boecker 
Bürgermeister 
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